Latente Steuern – “deferred taxes”

Bei den meisten Gesellschaften weicht das steuerliche Ergebnis in der Steuererklärung vom handelsbilanziellen Ergebnis ab. Diese Abweichungen entstehen auf Grund von unterschiedlichen handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften – beispielsweise bei nicht abzugsfähigen Aufwendungen oder abweichenden steuerlichen Abschreibungsdauern für einzelne Wirtschaftsgüter. Manche Abweichungen gleichen sich im Laufe der Zeit wieder aus – wenn beispielsweise das Wirtschaftsgut handelsrechtlich und steuerlich komplett abgeschrieben ist. Die Differenzen sind also nur temporär und sind die Basis für latente Steuern. 
Latente Steuern (engl.: „deferred taxes“) in der Handelsbilanz dienen der wahren Darstellung von Steuerpflichten aus dem gegenwärtigen Vermögen und der Verbindlichkeiten. Sie bilden den im Vergleich zum Handelsbilanzergebnis niedrigeren oder höheren Steueraufwand ab.
Nach dem slowakischen Rechnungslegungsgesetz müssen alle Buchführungseinheiten, die der Prüfungspflicht unterliegen, latente Steuern bilanzieren. Dies gilt also beispielsweise für alle Aktiengesellschaften und größere GmbHs (s.r.o.). Für alle anderen besteht ein Wahlrecht. Wird die Prüfungspflicht wegen Unterschreiten der hierfür maßgeblichen Grenzen beendet, müssen diese latenten Steuern fortgeführt werden.
Der gesamte Ertragsteueraufwand in der Handelsbilanz teilt sich auf in fällige und latente Steuer. Die fällige Steuer bezieht sich nur auf Steuern für den jeweiligen Jahresabschluss und ggf. die der Vorjahre, die in der Steuererklärung anzugeben und an das Finanzamt zu entrichten sind. Latente Steuern betreffen immer zukünftige Zeiträume. Sie können sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz stehen. 
Passive latente Steuern

Passive latente Steuern stellen eine Form der Rückstellung dar. Sie entstehen vereinfacht gesagt dann, wenn die effektive Steuerzahlung niedriger ist als das Handelsbilanzergebnis (vor Steuern), multipliziert mit dem generellen Steuersatz von 19%. Das steuerliche Ergebnis in der Steuererklärung ist in diesen Fällen kleiner als das handelsrechtliche. Dies ist der Fall, wenn Erträge handelsrechtlich früher erfasst werden (z.B. Forderung gegenüber einem Vertragspartner zur Zahlung einer Vertragsstrafe) oder Aufwendungen handelsrechtlich erst später als steuerlich den Gewinn mindern (z.B. bei kürzeren steuerlichen Abschreibungsdauern). Die ausgewiesenen Ertragsteuern scheinen im Vergleich zum Handelsbilanzgewinn als zu niedrig. In den Folgejahren ist daher mit einem erhöhten Steueraufwand zu rechnen. Hierfür wird eine Rückstellung für latente Steuern in der Handelsbilanz gebildet, wodurch grundsätzlich das Handelsbilanzergebnis gemindert wird.
Beispiel zu passiven latenten Steuern:
Eine Maschine wird für 120.000 SKK angeschafft. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre, die Maschine wird handelsrechtlich linear über 10 Jahre abgeschrieben. Steuerlich ist eine pauschale Nutzungsdauer von nur 6 Jahren vorgeschrieben.
Wie hoch ist die temporäre Differenz am Ende des 5. Jahres nach der Anschaffung und welche latenten Steuern müssen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden?
	Buchwert der Maschine in der Handelsbilanz 
	60.000 SKK

	Steuerlicher Wert der Maschine
	20.000 SKK

	Temporäre Differenz
	40.000 SKK

	
	

	Steuersatz zur Bewertung der latenten Steuer
	19%

	Latente Steuerverbindlichkeit
	7.600 SKK


Bis zum 5. Jahr haben steuerliche Abschreibungen von jährlich 20.000 SKK das steuerliche Ergebnis gemindert im Gegensatz zu nur 12.000 SKK in der Handelsbilanz. Dieser steuerliche Vorteil gleicht sich in den Folgejahren wieder aus. Das steuerliche Ergebnis wird in den letzten vier Jahren höher sein, da steuerlich für die Maschine keine Abschreibungen mehr vorgenommen werden können.
Latente Steuern müssen mit dem Steuersatz bewertet werden, der erwartungsgemäß anzuwenden ist, wenn die latente Steuerforderung oder –verbindlichkeit ausgeglichen wird. Da in der Slowakei derzeit keine Änderung des Steuersatzes gesetzlich festgelegt ist und auch nur ein einheitlicher Ertragsteuersatz existiert, ist die Ermittlung des Steuersatzes einfach: Er beträgt 19%.

Aktive latente Steuern

Aktive latente Steuern stellen eine latente Steuerforderung dar. Werden aktive latente Steuern gebildet, entsteht in der Handelsbilanz ein Ertrag. Damit dieser Ertrag auch ausgewiesen werden kann, muss wahrscheinlich sein, dass sich die Differenzen in der Zukunft ausgleichen und sich hieraus eine verminderte Steuerlast ergibt. Aktive latente Steuern dürfen nicht ausgewiesen werden, wenn beispielsweise so hohe Verluste erwirtschaftet werden oder Verlustvorträge bestehen, dass bei Auflösung der Differenz sowieso keine Ertragsteuern zu zahlen wären.

Beispiel zu aktiven latenten Steuern:

Eine Gesellschaft konnte im Jahr 2004 einen Vertrag über Warenlieferungen nicht vollständig erfüllen. Laut Vertrag werden deshalb 2004 Vertragsstrafen von 100.000 SKK fällig, die aber erst im Jahr 2005 gezahlt werden. Die Gesellschaft erwartet für beide Jahre sowohl nach Handels- als auch nach Steuerrecht Gewinne.
Handelsrechtlich wird für diese Vertragsstrafen 2004 eine Rückstellung von 100.000 SKK gebildet, die den Jahresüberschuss mindert. Steuerlich wird diese Rückstellung nicht anerkannt. Die Vertragsstrafe darf das steuerliche Ergebnis erst im Jahr der Zahlung mindern, d.h. 2005. Daher ist das steuerliche Ergebnis 2004 um 100.000 SKK höher als das handelsrechtliche, es werden 19.000 SKK(19% von 100.000 SKK) mehr Steueraufwand gebucht. Diese Differenz wird sich im Jahr 2005 ausgleichen, wenn die Strafe gezahlt wird. Daher kann der auf die Vertragsstrafe entfallende Steueraufwand von 19.000 SKK im Jahr 2004 in der Handelsbilanz als aktive latente Steuer eingestellt werden. Im Jahr 2004 erhöht die Buchung der aktiven latenten Steuer den handelsrechtlichen Jahresüberschuss. Die Differenz ist wieder ausgeglichen, dem erhöhten Steueraufwand steht ein Ertrag bei Buchung der latenten Steuer in gleicher Höhe gegenüber. Die aktiven latenten Steuern werden 2005 ertragswirksam aufgelöst. Dem Aufwand aus der Auflösung der aktiven latenten Steuer steht dann ein verminderter Steueraufwand gegenüber, da durch die Zahlung der Vertragsstrafe das steuerliche Ergebnis gemindert wurde.
Aktive und passive latente Steuern beziehen sich immer nur auf die temporär divergierende Bewertung von Bilanzposten. Permanente Differenzen, die z.B. durch steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen oder den Erhalt von steuerfreien Dividenden entstehen, werden bei der Berechnung von latenten Steuern nicht berücksichtigt. 
Die Berechnungsgrundlagen für die latenten Steuern sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.
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